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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1993

Norm

StGB §201 Abs3

Rechtssatz

Qualvoller Zustand und besondere Erniedrigung sind bloße Spielarten einer einzigen Quali kation (EvBl 1990/119).

Qualvoller Zustand durch Fesselung von etwa 40 Minuten, verbunden mit vielfältigem körperlichen Ungemach.

Erniedrigung in besonderer Weise durch Filmen der durch Fesselung zum reinen Lustobjekt erniedrigten Frau und

Zwang zur Aufnahme des Urins des Täters in den Mund.
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